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RECHT UND KAPITALMARKT

Musterfeststellungsklage l˛st Unsicherheit aus
Zeitdruck geht zulasten von Unternehmen und Verbrauchern –
Paradigmenwechsel während des Gesetzgebungsverfahrens

Von Thomas Asmus und Guido
Waßmuth *)

.......................................................
B˛rsen-Zeitung, 2.6.2018

Das Bundeskabinett hat den Gesetz-
entwurf fˇr eine Musterfeststel-
lungsklage verabschiedet. Die Regie-
rung steht unter erheblichem zeitli-
chen Druck, weil das Gesetz insbe-
sondere den Dieselgate-geschädig-
ten Verbrauchern helfen soll, ihre
Ansprˇche kollektiv, kostengˇnstig
und effektiv zu sichern und zu ver-
folgen. Man geht davon aus, dass
diese Ansprˇche der Verbraucher
zum Ablauf des Jahres 2018 verjäh-
ren. Aus diesem Grund sieht der Ko-
alitionsvertrag vor, dass das Gesetz
zur Einfˇhrung einer zivilprozessua-
len Musterfeststellungklage am 1.
November 2018 in Kraft treten soll.
Es bleiben dann zwei Monate, um
mithilfe der Musterfeststellungskla-
ge Ansprˇche der Verbraucher vor
der Verjährung zu sichern. Das prio-
ritäre Ziel, den Dieselgate-geschä-
digten Verbrauchern eine An-
spruchssicherung und -verfolgung
noch in diesem Jahr zu erm˛glichen,
zwingt die Regierung zu Kompro-
missen, die fˇr alle potenziell von
der Musterfeststellungsklage betrof-
fenen Unternehmen ebenso wie – an
anderer Stelle – fˇr die Verbraucher
zu erheblich gr˛ßeren Risiken fˇh-
ren, als der Gesetzgeber sie eigent-
lich begrˇnden wollte. Dies zeigt
ein Vergleich des Diskussionsent-
wurfs mit dem vom Kabinett verab-
schiedeten Regierungsentwurf des
Gesetzes.
Der Diskussionsentwurf sah als

verjährungshemmendes Ereignis
vor, dass der geschädigte Verbrau-
cher seine Ansprˇche im Klageregi-
ster anmelden muss. Damit die Mu-
sterfeststellungsklage den Diesel-
gate-geschädigten Verbrauchern
nˇtzt, wäre danach bis zum Ablauf
des Jahres 2018 zweierlei n˛tig ge-
wesen: Zum einen die Erhebung der
Musterfeststellungsklage durch ei-
nen klagebefugten Verband samt Re-
gistrierung dieser Klage im Klagere-
gister und zum anderen die Anmel-
dung des Verbrauchers bzw. seiner
Ansprˇche zum Klageregister.
Nach dem Regierungsentwurf soll

fˇr die Verjährungshemmung aus-
reichen, dass die Musterfeststel-
lungsklage in noch unverjährter Zeit
erhoben wird. Eine Anmeldung des
Verbrauchers innerhalb dieser Frist

ist fˇr die Verjährungshemmung
nicht mehr notwendig. Es reicht,
wenn die Verbraucher ihre Ansprˇ-
che bis zum Ablauf des Tags vor der
ersten mˇndlichen Verhandlung im
Musterfeststellungsverfahren zum
Klageregister anmelden. Die mˇnd-
liche Verhandlung in einem Muster-
verfahren kann aber – wie die Erfah-
rungen mit dem Kapitalanlegermu-
sterverfahrensgesetz zeigen – erst
Jahre nach Einreichung der Muster-
feststellungsklage stattfinden.

Verjährung ausgeweitet

Im Ergebnis kann damit der Ver-
braucher auch Jahre nach Eintritt
der regelmäßigen Verjährung seiner
Ansprˇche diese noch effektiv ver-
folgen,wenn nur ein klageberechtig-
ter Verband rechtzeitig Musterfest-
stellungsklage eingereicht hat und
der Verbraucher bis zum Tag vor
der ersten mˇndlichen Verhandlung
in diesem Verfahren seine Ansprˇ-
che anmeldet. Gleichsam ˇber die
Hintertreppe eines prozessualen In-
struments werden damit die Verjäh-
rungsfristen fˇr Verbraucheransprˇ-
che ganz erheblich ausgeweitet. Die
Gerichte werden hiermit wenig
Freude haben, weil sie mit der Anbe-
raumung der ersten mˇndlichen
Verhandlung nolens volens die Ver-
jährungsgrenze fˇr betroffene Ver-
braucher festlegen; Streit und Be-
fangenheits- sowie Terminverle-
gungsanträge sind vorprogram-
miert.
Hintergrund dieses Paradigmen-

wechsels ist offenbar die Erkenntnis,
dass es mit der Einfˇhrung der Mu-
sterfeststellungsklage nicht getan
ist. Vielmehr muss ein digitales Kla-
geregister und ein digitaler Anmel-
demechanismus fˇr Verbraucher
erst noch entwickelt und aufgebaut
werden, und dies ist bis zum 1. No-
vember 2018 nicht zu bewerkstelli-
gen. Da die Bundesregierung
schätzt, dass zwei Millionen Diesel-
gate-Geschädigte die Musterfeststel-
lungsklage nutzen wollen, steht die
Verwaltung vor der Herkulesaufga-
be, wie sie in den letzten zwei Mona-
ten des Jahres 2018 zwei Millionen
Anspruchsanmeldungen ohne digi-
tale Infrastruktur registrieren soll.
Um Chaos zu vermeiden, schafft
das Gesetz nun einen Ausweg, in-
dem es auch eine spätere Anmel-

dung ohne Verjährungsrisiko zu-
lässt.
Fˇr die Unternehmen bedeutet

das aber auch, dass sie fˇr die eigene
Risikobewertung von Verbraucher-
ansprˇchen nicht mehr auf die bis-
herige Verjährungsgrenze vertrauen
k˛nnen, sondern erhebliche Risiken
auch nach Eintritt der regelmäßigen
Verjährung befˇrchten mˇssen,
wenn nur ein klageberechtigter Ver-
band rechtzeitig Musterfeststel-
lungsklage erhoben hat.
Im Ergebnis wird das Risiko fˇr

alle potenziell von der Musterklage
betroffenen Unternehmen – auch
außerhalb des Diesel-Komplexes –
erh˛ht, um Dieselgate-geschädigten
Verbrauchern auch ohne digitale In-
frastruktur noch helfen zu k˛nnen.
Aber auch fˇr die Verbrauchersei-

te ist der geschilderte Paradigmen-
wechsel – Verjährungshemmung
durch Erhebung der Musterfeststel-
lungsklage statt durch Anspruchsan-
meldung – nicht ohne Nachteil.
Denn er zieht nach sich, dass Mängel
der vom Verbraucherverband erho-
benen Musterfeststellungsklage un-
ter Umständen dazu fˇhren k˛nnen,
dass die angestrebte Hemmung der
Verjährung der Verbraucheransprˇ-
che sich im Nachhinein als unwirk-
sam herausstellt.
Verbraucherverbände mˇssen,

wenn sie nicht mit ˛ffentlichen Mit-
teln gef˛rdert werden, eine Reihe
von Voraussetzungen etwa hinsicht-
lich ihrer Mitgliederanzahl und Ein-
tragungsdauer sowie hinsichtlich ih-
rer Tätigkeit und Finanzierung erfˇl-
len, um eine Musterfeststellungskla-
ge erheben zu k˛nnen. Ob der kla-
gende Verband diese Voraussetzun-
gen tatsächlich erfˇllt, wird der ein-
zelne Verbraucher häufig nicht zu-
verlässig beurteilen k˛nnen. Erfˇllt
der Verband die Voraussetzungen
nicht, ist eine von ihm dennoch er-
hobene Musterfeststellungsklage
unzulässig.
Allerdings hemmen nach der

Rechtsprechung auch unzulässige
Klagen die Verjährung. Anders ist es
jedoch, wenn die Klage nicht bloß
unzulässig, sondern wegen eines be-
sonders schweren Mangels unwirk-
sam ist. Die feinsinnige Unterschei-
dung zwischen bloßer Unzulässig-
keit und schwerwiegender Unwirk-
samkeit ist eine Spielwiese fˇr Juri-
sten. Fˇr den Verbraucher ist sie
ebenso wenig zuverlässig zu ˇber-
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blicken wie die tatsächliche Frage,
ob der klagende Verband die Voraus-
setzungen erfˇllt oder verfehlt (und
wie gravierend). Jedenfalls dann,
wenn die Verfehlung der Vorausset-
zungen dazu fˇhrt, dass die Muster-
feststellungsklage dem Beklagten
nicht einmal zugestellt wird, schei-
tert die Hemmung der Verjährung
der Verbraucheransprˇche. Ähnlich
wird es sich verhalten, wenn die
(fˇr zulässige Musterfeststellungs-
klagen) im Gesetz vorgesehene Be-
kanntmachung im neu zu schaffen-
den Klageregister unterbleibt (und
die Verbraucher mithin gar nicht
von der Musterfeststellungsklage er-
fahren) – wie es das Gesetz fˇr den
Fall vorsieht, dass der Verband die
Voraussetzungen nicht erfˇllt.

Der geschilderte, bislang ˛ffent-
lich nicht thematisierte Paradigmen-
wechsel tut weder der Unternehmer-
noch der Verbraucherseite einen Ge-
fallen, ebenso wenig den Gerichten.
Die noch imDiskussionsentwurf vor-
gesehene Regelung war nicht nur
gesetzessystematisch richtiger, weil
sie der fˇr den Parallelfall des Kapi-
talanlegermusterverfahrensgesetzes
etablierten Regelung entsprach, son-
dern sie vermied auch die dargestell-
ten Konsequenzen.

Andere L˛sung angeraten

Klˇger wäre es daher, wenn der Ge-
setzgeber eine andere L˛sung fˇr die
Probleme mit dem Aufbau des digi-

talen Klageregisters fände. Diese L˛-
sung k˛nnte darin bestehen, die vor-
ˇbergehend erforderliche ,,händi-
sche‘‘ Eintragung ins Klageregister
so weit wie m˛glich zu strukturie-
ren. Dazu k˛nnten den Verbrau-
chern per Verordnung Vorgaben fˇr
das Format ihrer Anmeldung ge-
macht werden. Dies wˇrde es er-
m˛glichen, die Anmeldedaten mit
einfachen technischen Mitteln ins
Klageregister zu ˇbernehmen.
.......................................................
*) Dr. Thomas Asmus und Dr. Guido
Waßmuth sind Partner von Linden-
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